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V O N M O N A T Z U M O N A T

Die militärischen Aufgaben
der schweizerischen Gemeinden

Die Gemeinde, die dritte Stufe der politischen Organisation unseres Staates, nimmt an
der Gerta/ftmg der Armee fernen feranfwort/icßew Ante/7. Es liegt in der Natur der

Sache, dass die Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung und der Unterhalt des Heeres eine

Aufgabe der staatlichen Zentra/gewa/t sein rnuss — also in erster Linie des ßwnf/es und

aus rein historischen Gründen auch der Kantone. Der Bund und teilweise die Kantone
sind die Träger der schweizerischen Wehrhoheit; ihnen obliegt die Erschaffung und
dauernde Bereithaltung der Armee und sie verfügen nach einer, nur aus der geschieht-
liehen Entwicklung heraus verständlichen Abgrenzung der gegenseitigen Kompetenzen
über die Wehrkraft des Landes.

Trotzdem die schweizerischen Gemeinden in die Verantwortung für die militärische
Bereitschaft des Landes nicht unmittelbar eingespannt sind, obliegen den Gemeinden
doc/? eine ganze Ke!/?e w» ml/lfärlscßc« Aa/gaßen, deren Erfüllung ihnen von der

Bundesgesetzgebung zur Pflicht gemacht wird, und die für sie teilweise recht erhebliche
Z.asten bedeuten. Diese Beiträge, welche die Gemeinden an die Funktionsbereitschaft der

Armee im Frieden oder im Krieg zu erbringen haben, ergeben sich aus den Besonderheiten
der schweizerischen A/i7/zorc/n«ng; sei es, dass die Gemeinden den nur zu kurzen Dienst-
Zeiten einrückenden Truppen die Unterkünfte und sonstigen Lokalitäten gewähren, über

die ein stehendes Heer selbst verfügen würde, sei es, dass die Gemeinden die am Wohnort
des Wehrpflichtigen geleistete ausserdienstliche Schiessausbildung ermöglichen, oder sei

es schliesslich, dass sie mit ihrer Mitarbeit die dezentralisierte Mobilmachung unserer
Armee erleichtern helfen. Alle diese von den Gemeinden erfüllten militärischen Aufgaben
sind ausgesprochene Konsequenzen des Milizsystems — bei ihnen handelt es sich um

spezifisch schweizerische Erscheinungen, die sich in einer langjährigen Tradition eilige-
lebt haben.

Das Bundesgesetz über die Militärorganisation der schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 12. 4. 1907 (MO), das die ml/!fär!sc/;en OWlegen/jelte« der Owie.bzc/e» umschreibt,
unterscheidet znze! Kategorien von Gemeindeaufgaben:

- solche, die von den Gemeinden gegen eine nom ßz/nd geleistete £ntsc/;a'<7/g«ng erbracht
werden müssen,

- Aufgaben, für deren Erfüllung der Bund keine £nfsr/jaö7g/,'«g leistet, die also reine
Geme/We/asterz darstellen.

I. Die entschädigungsberechtigten Gemeindeaufgaben

A. Die Pflicht, der Truppe und ihren Pferden LTzterknn/t und Ver/z//egzmg zu gewähren,
und die ßnrkö/a'fze für die Fuhrwerke (Motorfahrzeuge) zur Verfügung zu stellen,

(MO Art. 30 Ziff. 1).

41



a) Die Gewährung- von Unterkünften und Räumlichkeiten

Die Aufgabe, der Truppe die von ihr für Kader und Mannschaften, Tiere, Waffen
und Geräte, Munition, Motorfahrzeuge usw. benötigten Unterkunfts-, Unter-
bringungs- und Parkgelegenheiten zu verschaffen, ist in der Praxis die weitaus

wichtigste Verpflichtung der Gemeinden. Sie soll deshalb etwas näher betrachtet
werden.

Die rechtlichen Grundlagen finden sich in den Ziff. 227 ff. des Verwaltungsregle-
nients für die schweizerische Armee (VR), bzw. den dem VR zugrunde liegenden
Erlass des Bundes. Die ZMtscAäflkgtfwgsijrasäfze, die den Gemeinden für die der

Truppe zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten gewährt werden, wurden mit
dem Bundesratsbeschluss vom 22. 8. 1949 betreffend militärische Entschädigungen
festgesetzt. Mit dem Bundesratsbeschluss vom 2S. 10. 195S betreffend Änderung
des Bundesratsbeschlusses über militärische Entschädigungen wurden die Ansätze
auf den 1. 1. 1959 der Teuerung angepasst.

Die Entschädigungen für die Benützung von Räumlichkeiten werden vom Tag
der Übernahme an bis zum Tag der Rückgabe ausgerichtet. Bei vorübergehender
Abwesenheit der Truppe bis zu 6 Tagen kann diese die Unterkunftsräume mit
ihren Einrichtungen belassen. Die Zimmer der Offiziere usw. sind dagegen zu
räumen, wenn die Abwesenheit länger als 2 Nächte dauert und wenn am neuen
Ort Zimmerunterkunft bezogen wird. Ebenfalls sind die Zimmer von Beurlaubten
dem Quartiergeber zur Verfügung zu stellen, wenn der Urlaub 4 Tage (Reisetage
inbegriffen) überschreitet.

In den Entschädigungsansätzen für die Benützung von Unterkunftsräumlichkeiten
sind die Vergütung für den Gebrauch und die normale Abnützung der bean-

spruchten Räumlichkeiten, Einrichtungen und Gerätschaften, für das Aus- und
Einräumen sowie für die Reinigung (ausgenommen Verbrauchsmaterial und all-
fällig notwendige Desinfektion) inbegriffen. Die Räumlichkeiten müssen den

Gemeinden in geordnetem Zustand gegen Bescheinigung (Kantonnementsquittung)
zurückgegeben werden.

Die wesentlichsten Eüzrsc/UiAg/mgcw sind:

Für die 7Y«ppe-ra-RUttfotj>7£>me«£e werden je Mann und Nacht bezahlt:

aa) 20 Rp. in Sälen von erstklassigen Hotels, dazu eine einmalige Entschädigung
von 35 Rp. pro Mann,

bb) 16 Rp. in heizbaren Räumen des Hotel- und Gastwirtschaftsgewerbes, dazu
eine einmalige Entschädigung von 35 Rp. pro Mann,

cc) 10 Rp. in heizbaren Räumen öffentlicher oder privater Gebäude, soweit diese

nicht unter Buchstabe bb) fallen,

dd) 5 Rp. in den übrigen Unterkunftsräumlichkeiten.

Das auf Grund gesetzlicher Verpflichtung für die Kantonnemente zur Verfügung
gestellte Stro/i wird zu 50 % des Richtpreises entschädigt. Die Strohberechtigung
beträgt für 1 — 2 Nächte 5 kg pro Mann, für 3 — 5 Nächte 8 kg und für je
weitere 5 Nächte oder Bruchteile davon 2,5 kg. Für die Strohsäcke besteht die-
selbe Berechtigung, jedoch pro Monat maximal 12 kg.



Sofern die Gemeinden der Truppe Sc/ju/zOTSto//- oder uwdere d/atrafze« von
mindestens Fr. 50.- Ankaufspreis zur Verfügung stellen, beträgt die Entschädi-

gung 50 Rp. pro Mann und Nacht; für Feldbetten und Matratzen unter F'r. 50.—

Anschaffungspreis wird nur 20 Rp. bezahlt. Da diese Unterkunftsart von der

Truppe gegenüber Stroh oder Strohsäcken bevorzugt wird, haben zahlreiche
Gemeinden mit häufigen Truppenbelegungen Matratzen angeschafft, die sich

nach ca. 120— 150 Belegungstagen amortisiert haben.

Für die ZzVwtwer der O/fVzzere und Hilfsdienstpflichtigen der Soldklassen 1—3
werden in Privatzimmern Fr. 3.— und in Hotels und Gasthöfen Fr. 4.— je Bett
und Nacht vergütet. Für die höheren Unteroffiziere und Hilfsdienstpflichtigen
der Soldklasse 4 wird in Hotels, Gasthöfen und bei Privaten pro Bett Fr. 2.—
bezahlt. Werden die Zimmer nur 1 — 3 Nächte benützt, erhöhen sich die Ent-
Schädigungsansätze um 25 %. Sofern die Gemeinde die Unterkunft in Zimmern

von Hotel- und Gastwirtschaftsbetrieben zuweist, gehen allfällige Mehrkosten für
diese Unterkunft zu Lasten der Gemeinde. Die Rekurskommission der Eidg. Mili-
tärverwaltung wendet diesen Grundsatz des VR in konstanter Praxis seit Jahren
sehr streng an; wo durch angewiesene Hotelunterkunft von Offizieren ein in seiner

Höhe nicht zu beanstandender Mehrpreis entsteht, hat die Gemeinde für die

Differenz zwischen dem Entschädigungsansatz des Bundes und den Hotelkosten
aufzukommen. Dabei entspricht für Zimmer des Hotel- und Gastwirtschafts-
gewerbes der Normalpreis dem Minimalpreis, abzüglich 20 % Sonderrabatt, zu-
züglich jedoch der ordentlichen Bedienungsgelder.

Für die Benützung von ß«ros, Post/o/?u/e« sowie von Hr/ze(tsrä«we« für Offiziers-
kurse, Offiziersschulen, Fourierschulen und dergleichen werden bezahlt:

aa) Fr. 3.50 pro Raum bis zu 30 m- und je Tag in Räumlichkeiten des Hotel-
und Gastwirtschaftsgewerbes; für grössere Räume werden für je weitere
10 m- oder Teile davon Fr. 1.— mehr vergütet,

bb) Fr. 2.50 pro Raum bis zu 30 m- und je Tag in Räumlichkeiten aller übrigen
Gebäude; für grössere Räume werden für je weitere 10 irr oder Teile davon
SO Rp. mehr vergütet.

Die Tr«ppew^ra«^ewz/>WOTer werden wie die Büros entschädigt, zuzüglich Fr. 1.50
im Tag pro benütztes Bett mit Bettwäsche und Fr. 1.— pro benützte Matratze
mit Bettwäsche. Die Reinigung der Wäsche geht zu Lasten der Truppe.

Für die Benützung der Ä"«c/;e« werden bezahlt:

60 Rp. pro Kochkessel und Tag, dazu 40 Rp. pro Kochkessel und Tag, sofern
ein Küchenraum mit Einrichtungen und Gerätschaften benützt wird. Für Hotel-
kiichen und von den Gemeinden der Truppe zur Verfügung gestellte, gut eilige-
richtete elektrische Küchen werden, einschliesslich Kochgeräte, 8 Rp. pro Natural-
verpflegungstag, jedoch pro Tag mindestens Fr. S.— bezahlt.

Für die von den Gemeinden bereitgestellten Kuwto«/ze;?7e;zfsez«rzc/;f/z;zge>z werden

pro Mann für eine Belegungsdauer über 2 Nächte Fr. 1.- vergütet. Auf den

Mobilmachungsplätzen kann das Oberkriegskommissariat auch für Belegungen
von 1—2 Nächten einen Beitrag bewilligen. In zahlreichen Gemeinden werden
heute je länger je mehr fast kasernenmässig eingerichtete Kantonnemente in Neu-
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bauten von Schulhäusern, Turnhallen usw. erstellt, die mit Bettgestellen, Matrat-
zen, Feldbetten usw. ausgerüstet sind und die nötigen sanitären Einrichtungen
aufweisen. Das Oberkriegskommissariat, das solche Einrichtungen sehr empfiehlt,
kann mit den betreffenden Gemeinden Vereinbarungen abschliessen und mit ihnen
einen Pauschalbetrag pro Mann und Nacht festlegen, der je nach Erstellungs-
kosten über den reglementarischen Entschädigungen liegen kann. Durch diese

Pauschalansätze wird die Abrechnung mit den Truppenrechnungsführern wesent-
lieh erleichtert. Die Verzeichnisse dieser Gemeinden werden periodisch den Heeres-
einheitskommandanten und den Waffenplatzkommandanten bekanntgegeben.
Dadurch wird erreicht, dass von der Truppe in den zugewiesenen Unterkunfts-
räumen in erster Linie diese Gemeinden belegt werden. Für die Gemeinden hat
dieses Vorgehen ausserdem den Vorteil, dass dadurch die bisher üblichen Räum-
lichkeiten für Truppenunterkünfte, wie u. a. Sc/wz/z/TwzKer, GasiÄo/sü/e, 7*«r«-
7W/ew «sw. entlastet werden. Namentlich die Belegung von Schulräumen durch

Truppeneinquartierungen wirkt sich häufig sehr nachteilig auf den Schulbetrieb

aus, was durch die Einrichtung von zweckmässigen permanenten Unterkunfts-
einrichtungen vermieden werden kann.

b) Die Lieferung von Verpflegung und Fourage

Zur Ausführung von Verp/7eg««g5- zmc/ fo«rage-Z7e/er«ragen sind die Gemeinden
ebenfalls gesetzlich verpflichtet, wenn die Truppe sie (möglichst frühzeitig!) ver-
langt. Massgebend dafür sind die Ziff. 207 ff. des VR.

Die Gewe/Wet'erp/7eg«ttg besteht entweder aus der ganzen Tagesverpflegung
oder aus einzelnen Mahlzeiten, und zwar für ganze Einheiten (Stäbe), Detache-
nrente oder für einzelne Wehrmänner. Für die ganze zubereitete Tagesverpflegung
wird den Gemeinden die Mundportionsvergütung bezahlt (Fr. 3.—); für einzelne
Mahlzeiten wird wie folgt abgerechnet:

1/2 Tagesportion für die Hauptmahlzeit

1/4 Tagesportion für die übrigen Mahlzeiten.

Für die Eo«rager«£/on wird die Fouragerationsvergütung (Fr. 3.SO) ausgerichtet.

Aus Geheimhaltungsgründen dürfen die Gemeinden weder bei der Vorbereitung
der Truppenunterkünfte noch der Truppenverpflegung den Lieferanten angeben,

um welche Truppe es sich handelt.

B. Die Pflicht zur /h/s/iV/wmg t'o?z cerEwgre« /Wzr/eAr/.mgei? für die Truppe (MO
Art. 30, Ziff. 2).

Angesichts der weitgehenden Motorisierung der Truppe kommt dieser gesetzlichen
Gemeindeaufgabe heute keine sehr grosse Bedeutung mehr zu. Sie kann u. a. in
Kadervorkursen aktuell werden, in denen die Motorfahrzeuge der Truppe noch
nicht zur Verfügung stehen.

C. Besondere VeraT?7>r«»gs- wwt/ ße£rci.'ü«gsp/7/c/?fe« können den Gemeinden nach dem

Wegzug der Truppe erwachsen. Es sei hier auf folgende Anwendungsfäile hingewiesen:

a) Die Verwahrung und Beaufsichtigung von zurückgelassenen t/«£er&«rz/£seAzrfc/;>-

fange«, Depots <r//er Art, «suc, nachdem die Truppe die Gemeinde verlassen hat
(VR Ziff. 78 und 205).
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b) Die Wartung und Betreuung der marsch- und transportunfähigen P/ertfe «wtf

nach dem Weggang der Truppe (VR Ziff. 400).

Die den Gemeinden aus diesen Arbeiten erwachsenden A'oshvz werden vom Bund
übernommen.

II. Die vom Bund nicht entschädigten Gemeindeaufgaben

A. Die Anweisung der Lokale für die Ae&rrzfenazzs/je/z/mg, für sarz/Jawc/ze Lbzfers/zc/vm-

ge« sowie für die gcrwc/WeweAe« /uspefef/OMCM über Bewaffnung und persönliche
Ausrüstung (MO Art. 31 Ziff. 1).

Da von diesen Verrichtungen mehrheitlich Gemeindeangehörige betroffen werden,
ist in der MO davon Umgang genommen worden, die Gemeinden für die Bereit-
Stellung dieser Lokale zu entschädigen.

B. Die Bereitstellung von Wac/zt- z/zzd Zlrrcst/o^a/ezz für die Truppe (MO Art. 31 Ziff. 2).

C. Die Anweisung von Sawwe/p/äfze« zmr/ Z.o£a//fäte« /«r t/ze ,'V/oMmac/)««g und zwar
für die Friedens- oder die Kriegsmobilmachung (MO Art. 31 Ziff. 3).

D. Die Anweisung von i'c/ziess/z/htzew für das Ac/hesstzrse« «wsser Dienst (MO Art. 31

Ziff. 4).
Die Träger des ausserdienstlichen Schiesswesens der Schweiz sind einerseits die privat-
rechtlich organisierten .Sc/;ies5t.'emw, und anderseits die GemeiWe«, welche die für
die obligatorischen und die freiwilligen Schiessübungen notwendigen .Sc/VMJp/iJfze

unentgeltlich anzuweisen haben. Dabei gelten als «Schiessplätze» nicht nur der erfor-
derliche Grund und Boden, sondern auch die für das Schiessen notwendigen Z>a«/ic£en

£7nricPf««gerc. Diese Pflicht der Gemeinden bezieht sich ausdrücklich nur auf das

Schiessen mit Karabiner und Gewehr (MO Art. 124), also nur auf 300-tti-v4«/agen,
nicht jedoch auf 50-m-Anlagen (für das Pistolen- oder Kleinkaliberschiessen). Für die

Einrichtung oder Vergrösserung der 300-m-Anlagen kann den Gemeinden nötigenfalls
das Expropriationsrecht zugestanden werden (MO Art. 32).

Gemäss den Ausführungsvorschriften zur MO, insbesondere der Verordnung vom
29. 11. 1935 über das Schiesswesen ausser Dienst (Art. 22 — 27) und den vom EMD
am 5. 1. 1961 erlassenen sogenannten «Schiessplatzweisungen», haben die Gemein-
den für die Errichtung und den Unterhalt von Schiessanlagen folgende A/assnaZvnen

zu treffen:

a) Den L«nc/ertcer/z oder die PucAt sowie die SegriAzahzng von 5n«recAten für die

Erstellung oder Erweiterung der Schiessanlage, einschliesslich der nötigen Zugangs-

wege und allfälligen Parkplätzen. (Ausnahmsweise, d. h. wenn sich in einem
Gemeindebezirk kein geeigneter Platz finden lässt, kann, unter Mitwirkung der
kantonalen Militärbehörde, ein solcher ausserhalb der Grenze der Gemeinde ange-
wiesen werden.)

b) Die Errichtung der erforderlichen Sc/VeßservifKte und deren Eintragung im
Grundbuch;

c) die besondern Einrichtungen für Sf/z>7wgeti'e/.?re (Abstellager für Stützen usw.);

d) die Installation von Te/epAo«wr7>zW«ngezz, Lä/zte- oc/er Z./c/ztszgzza/eiMrzc/.ztKZJgezz;

e) die Aufstellung von VezPotfa/e/w, Sc/jzess&a//o«e« und sonstigen WarzzforricÄ-

t»?zge«;
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f) die Errichtung der für die Mc/ter/jed des A'cÄ/w5£cfr/Vfe notwendigen Ac/mVzmmss-

«a/wze?/, insbesondere von:

-- Z<r/gerrfccfc«Mgc« und -////tersfündcM,

- /Vor/;-, Tie/- um/ ieifen/i/em/eii sowie der notwendigen Verkleidungen,

- Ä*«ge//ä«ge» «nd Wäl/m vor den Scheiben, einschliesslich des Einbaus einer Pan-

zerplatte.

Dagegen sind die Massnahmen zum Sc/;«£z des P«W/&«ms während der Schiess-

Übungen grundsätzlich Aufgabe der Schiessvereine.

In der ganzen Schweiz bestehen zur Zeit rund 27.50 Se/;iessun/uge« für 300 m, mit
rund 25 000 regelmässig benützten Scheiben. Dass in diesen Anlagen ein sehr beträcht-
1 icher finanzieller Aufwand der Gemeinden liegt, geht daraus hervor, dass heute

mit Baukosten von rund 10 000 Franken pro Scheibe (alles inbegriffen) gerechnet
werden muss. Für sämtliche schweizerischen Anlagen ergibt sich daraus eine Kapital-
Investition von insgesamt rund 290 Millionen Franken, was bei der Annahme von
500 000 benützenden Schützen eine Belastung von 580 Franken pro Schütze ergibt.

Wo die Gemeinden genötigt sind, zur Finanzierung dieses Aufwandes einen besondern

Beitrag zu erheben, darf dies nur auf dem Weg über eine i,d/gewc/«e Tr/tö/t/.mg t/er

T//£g//eder/>e/£rdge der Schiessvereine erfolgen. Die Entrichtung eines Sonderbeitrags
in Geld oder einer Arbeits- oder sonstigen Naturalleistung durch die Mitglieder an

die Erstellungskosten der Anlage darf nicht zur Bedingung für die Möglichkeit der

Erfüllung der Schiesspflicht gemacht werden. Auch darf die Leistung von Fron-
ebensten (Gemeinwerk) für den Bau einer Anlage nur auf freiwilliger Basis erfolgen,
weil es sich hier nicht um eine Aufgabe der Vereine, sondern um eine gesetzliche
Pflicht der Gemeinden handelt.

Eine Sonderregelung wurde getroffen für den Fall, dass die Truppe eine Gemeinde-

schiessanlage für ihre Schiesstätigkeit benützen möchte (wie auch der umgekehrte
Fall der Benützung von Waffenplatz-Schiessanlagen durch die Schiessvereine vorge-
sehen ist). Für die Benützung der Gemeindeanlagen durch die Truppe gilt (VR Zif-
fer 479: Anhang zum VR, Ziff. 53):

- Es ist von der Truppe der zur Anlage gehörende zivile Zc/gerc/jef beizuziehen und
nach ortsüblichen Ansätzen zu entschädigen.

- Die Truppe vergütet den Gemeinden (oder Vereinen) für die Benützung der

Schiessanlage 2 .Rappe« pro Schuss.

- Die Truppe vergütet ausserdem die Kosten für das notwendige .Yc/mm/z/V/w« vom
Sc/;e/de«d//der« sowie für Kleister und Klebplätzli.

E. D/c A//ttv/r&«ng r/er Ge/ne/Wcn de/ t/er Vordere/£/;«g «wd //er D//rc/;/d7;n///g der

Ä'r/egswodd?«i7c/;>//«g der zlrwec.

Gemäss dem Bundesratsbeschluss vom 14.10.1947 betreffend Vorbereitung und

Durchführung der Kriegsmobilmachung sind die Gemeinden verpflichtet, die ihnen

im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durchführung der Kriegsmobil-
machung übertragenen Aufgaben zu erfüllen; die daraus erwachsenden Kosten fallen

zu Lasten der Gemeinden, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Die
Einzelheiten dieser Massnahmen sind in den geheimen Kriegsmobilmachungsvorschrif-
ten geregelt.
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a) Allgemeine Aufgaben der Gemeinden (MO Art. 199)

Die Dezentralisation des Mobilmachungsvorganges macht auf verschiedenen Ge-

bieten die Mitarbeit von Gemeindeinstanzen nötig, die aus naheliegenden Gründen
hier nur in grossen Zügen umrissen werden kann:

aa) Die Vor/>ere/t«age« /»» frieden «m/assen «. «.

- die vorschriftsgemässe Aufbewahrung und jederzeitige Bereithaltung der
Ä'. 3/o/u-APte«, wie insbesondere der Mobilmachungsplakate, der allge-
meinen Weisungen, Arbeitsprogramme usw.

- die Einsetzung und Instruktion des erforderlichen Persona/s, wie Leiter der

K. Mob., Gemeindedelegierte, Plakatanschläger, Ausrufer, usw. sowie die
Anhandnahme der nötigen administrativen und technischen Vorfer«'t#«g£7J
für den K. Mob.-Fall.

bb) D/e A/asswa/wze« fei Pifetfste//«ng der Armee sind «amenf/icf

- der Anschlag der P/afnfe und die Sefannfmacf«ng des Pikettstellungs-
Beschlusses auf dem Gemeindegebiet,

- die Einberufung und Vorbereitung (Instruktion) des /V/o/dTriac/wagsperso-
na/s der Gemeinden.

cc) A«/gafe« fei Ted- oder «//gemeiner A'r/egswo/d/rwac/zawg

- die Alarmierung des A/o/d/rwac/zarzgspersowa/s der Gemeinden,

- der Anschlag der befohlenen A/ofi/mac/mngsp/afafe sowie die Sefarmf-
wacfwng des A/ofi/macfnngsfescf/«sses auf dem Gemeindegebiet (Alarmie-
rung der Bevölkerung bei einer allgemeinen Kriegsmobilmachung),

- bei Störungen im Verkehr der normalen Transportmittel, Sicherstellung des

Transportes der einrückenden Truppen zur nächsten Bahnstation.

b) Die Pferdestellung

Eine ausgesprochene Gemeindeaufgabe ist die Mitwirkung bei der Vorbereitung
und der Durchführung der Pferdestellung. Bekanntlich beruht die Beschaffung der

von der Armee im Mobilmachungsfall benötigten Pferde auf dem Äe^a/s/f/ons-
sj'stem. Die Erfassung des gesamten Pferdebestandes des Landes kann organisa-
torisch nur unter der Mitwirkung der mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten
Gemeindebehörden bewältigt werden.

Im Frieden sind die Gemeinden zur A'o«fro///;V7;r««g über die in ihrem Gebiet
stehenden Pferde, Maultiere und sonstigen Transportmittel verpflichtet (MO
Art. 34, Abs. 2, VR Ziff. 330). Diese Pferdekontrolle ist im Fall einer Pikettstel-
lung der Armee sofort zu retdd/ere« und nötigenfalls nachzuführen. Bei einer

Teilkriegsmobilmachung oder einer allgemeinen K. Mob. haben die Gemeinden

an der P/erdesfe//»rzg der sfe//««gsp///c/;f;gen T/erde mitzuwirken (VR Ziff. 333

und 334) und diese zu betreuen.

Neben diesen rein militärischen Gemeindeaufgaben sei der Vollständigkeit halber auf die
sehr weit reichenden und zweifellos stark belastenden Aufgaben hingewiesen, die den

Gemeinden aus der Zif//sr/?«rzge5efzge/>«rzg erwachsen. Diese vielfach neuen Aufgaben
liegen jedoch ausserhalb des Kreises unserer Betrachtungen. A«rz
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